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1. Allgemeine Bestimmungen

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten fiir alle - auch
zukiinftigen - Vertrdge, Lieferungen und sonstige Leistungen einschlieflich
Beratungsleistungen, Auskiinfte o.a., sofern sie nicht mit unserer ausdriicklichen
schriftlichen ~ Zustimmung  abgedndert oder  ausgeschlossen  werden.
Einkaufsbedingungen des Kéufers sind nur wirksam, wenn wir sie fiir den
jeweiligen Vertrag schriftlich anerkennen.

2. Abweichende oder ergdnzende Bedingungen des Kiufers sowie Nebenabreden
sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestdtigt werden.

3. Die zu dem Angebot gehorigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen,
Gewicht- und MaBangaben sind nur anndhernd mafgebend, soweit sie nicht
ausdriicklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlidgen, Zeichnungen
und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor.
Sie diirfen Dritten nicht zugénglich gemacht werden. Wir sind verpflichtet, vom
Besteller als vertraulich bezeichnete Pline nur mit dessen Zustimmung Dritten
zuginglich zu machen.

4. Angebote erfolgen grundsétzlich freibleibend.
II. Umfang der Lieferung

1. Fiir den Umfang der Lieferung und die Vereinbarung von Lieferterminen ist
unsere schriftliche Auftragsbestitigung maBgebend. Im Falle eines Angebotes
durch uns mit zeitlicher Bindung und fristgemédfer Annahme ist das Angebot
mafgebend, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestitigung vorliegt.

2. Preis- und Leistungsangaben sowie sonstige Erklarungen oder Zusicherungen
sind nur dann verbindlich, wenn siec vom Lieferer schriftlich abgegeben oder
bestitigt worden sind.

3. Konstruktionsdnderungen des Liefergegenstandes im Zuge der technischen
Weiterentwicklung sind zuléssig.

II1. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarungen ab Werk einschlieBlich
Verladung im Werk, jedoch ausschlieflich Verpackung. Bei Verkiirzung der
Lieferfristen gemdfl Abschnitt IV werden Eilzuschlige (2 Wochen zzgl. 40 %, 3
Wochen zzgl. 20 %) erhoben.

Die Preise gelten netto zuziiglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2. Mit Gegenanspriichen kann der Besteller weder aufrechnen noch wegen dieser
Anspriiche ein Zuriickbehaltungsrecht geltend machen, es sei denn, es handelt sich
um unbestrittene oder rechtskriftig festgestellte Anspriiche.

3. Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkdufers 30 Tage
nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungen innerhalb von 10
Tagen gilt ein Skonto in Hohe von 2 % als vereinbart. Skonti und Boni gelten im
tibrigen nur als vereinbart, wenn sie auf der Rechnung ausgewiesen sind.

4. Stellt der Besteller seine Zahlungen ein, liegt eine Uberschuldung vor oder wird
die Eroffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt
der Besteller mit der Einlosung félliger Wechsel oder Schecks in Verzug, so wird
die Gesamtforderung des Lieferers sofort fillig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen
wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhéltnisse des Bestellers.
Der Lieferer ist in diesen Fillen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu
verlangen oder vom Vertrag zuriickzutreten.

IV. Lieferzeit

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestitigung, jedoch nicht
vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen,
Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung, und
betrdgt bei Vorliegen einer Rahmenvereinbarung in der Regel 6 - 8 Wochen; im
tibrigen gilt die Lieferzeit gem. Auftragsbestétigung.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware das Werk oder das Lager
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innerhalb der Frist verlassen hat. Verzogert sich der Versand oder die Abholung
aus Griinden, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so gilt die Frist als eingehalten
bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist.

3. Lieferverzogerungen durch hohere Gewalt oder sonstige Ereignisse, die wir trotz
nach den Umstinden des Falles zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden konnten, und
die die Lieferung wesentlich erschweren, oder unméglich machen, befreien uns fiir
die Dauer ihres Vorliegens - auch innerhalb eines Lieferverzuges - von der
Erflillung unserer Liefer- und bzw. Leistungspflicht.

Dauern diese Ereignisse jedoch ldnger als einen Monat oder wird unsere Leistung
infolge dieser Ereignisse unmoglich, konnen wir vom Vertrag zuriicktreten.
Verldngert sich die Lieferzeit oder werden wir von der Verpflichtung frei,
entstehen daraus keine Schadensersatzanspriiche. Auf diese Umstande konnen wir
uns nur bei unverziiglicher Benachrichtigung des Bestellers berufen. Erbrachte
Gegenleistungen des Bestellers sind unverziiglich zu erstatten.

Als hohere Gewalt gelten auch Unfélle und alle sonstigen Ursachen, die eine
teilweise oder vollstindige Arbeitseinstellung bedingen, wie Materialmangel,
Mangel an Betriebsstoff, Transportschwierigkeiten, unzureichende Energie-
versorgung, Streik, Aussperrung, Betriebsstorungen im eigenen Betrieb oder im
Betrieb des Zulieferer.

4. Sofern der Lieferer die Nichteinhaltung der Lieferfrist zu vertreten hat und dem
Besteller hieraus ein Schaden erwichst, hat der Besteller nach angemessener
Nachfristsetzung Anspruch auf eine Entschadigung von 0,5 % pro vollendeter
Woche des Verzugs, insgesamt jedoch hochstens 5 % des Rechnungswertes der
verspiteten Lieferung. Die Fristsetzung muf schriftlich erfolgen und den Hinweis
auf die Entschadigungspflicht enthalten. Hieriiber hinausgehende Entschédigungs-
anspriiche und Schadensersatzanspriiche sind ausgeschlossen, soweit sich
nachstehend in den Ziffern VII und VIII nichts anderes ergibt.

Setzt der Besteller dem Lieferer nach Filligkeit eine angemessene Frist zur
Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften zum Riicktritt berechtigt.

5. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzogert, so werden beginnend
einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft die durch die Lagerung
entstandenen Kosten berechnet. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung
und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig iiber den
Liefergegenstand zu verfligen und den Besteller mit angemessen verldngerter Frist
zu beliefern.

6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfiillung der Vertragspflichten des
Bestellers voraus.

V. Gefahriibergang und Entgegennahme

1. Die Gefahr geht, soweit nicht der Kdufer ein Verbraucher ist, mit Absendung
der Lieferteile auf den Besteller iiber, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen
erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. Versandkosten oder
Anlieferung und Aufstellung tibernommen hat.

2. Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den
Lieferer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschaden sowie
sonstige versicherbare Risiken versichert.

3. Verzogert sich der Versand in Folge von Umstinden, die der Besteller zu
vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den
Besteller iiber. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die
Versicherungen abzuschlieBen, die dieser verlangt.

4. Soweit der Kéufer Verbraucher ist, bleiben die gesetzlichen Vorschriften
unbertihrt.

5. Teillieferungen sind zuléssig, soweit fiir den Besteller zumutbar.
VI. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Gegenstinde bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfiillung

samtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschlieflich der
kiinftig entstehenden oder bedingter Forderungen, auch aus gleichzeitig oder spéter



abgeschlossenen Vertrdgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders
bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei Bezahlung durch Wechsel oder
Scheck oder im Scheck-/Wechselverfahren besteht unser Eigentumsvorbehalt bis
zur Einlosung s@mtlicher Schecks bzw. Wechsel.

2. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit
anderen Waren durch den Kéufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhiltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der
anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder
Vermischung, so ibertrigt der Kaufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich fiir uns. Die
hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von
Ziffer 1.

3. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen
Geschiftsgang weiter zu verduBern. Er tritt jedoch dem Lieferer bereits jetzt alle
Forderungen ab, die ihm aus der Weiterverduerung gegen den Abnehmer oder
gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch
nach der Abtretung ermichtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst
einzuzichen, bleibt hiervon unberiihrt. Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die
Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemifl nachkommt, die Einziehungsbefugnis
nicht widerrufen ist oder kein Antrag auf Erdffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist.

Der Lieferer kann sonst verlangen, dass der Besteller ihm die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazugehdrigen Unterlagen aushéndigt und den Schuldnern die
Abtretung mitteilt, soweit nicht bereits durch den Lieferer geschehen.

Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem Lieferer nicht
gehoren, weiter verduflert, gilt die Forderung des Bestellers gegen den Abnehmer
in Hohe des zwischen Lieferer und Besteller vereinbarten Lieferpreises als
abgetreten.

4. Bei Zahlungsverzug ist der Lieferer zur Riicknahme des Liefergegenstandes
nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Das gilt
auch bei sonstigem vertragswidrigen Verhalten des Bestellers.

5. Bei Pfiandungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfiigungen durch Dritte
hat der Besteller den Lieferer unverziiglich zu benachrichtigen.

6. Der Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens iiber das Vermogen des
Bestellers berechtigt den Lieferer, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag
zuriickzutreten und die umgehende Riickgabe des Liefergegenstandes zu
verlangen.

7. Ubersteigt der Wert der Sicherung die Anspriiche des Lieferers gegen den
Besteller aus der laufenden Geschiftsverbindung insgesamt um mehr als 20 %, so
ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm zustehende
Sicherungen nach seiner Wahl freizugeben.

VII. Mingelanspriiche

1. Die von uns geschuldete vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich ausschlieflich
aus den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Besteller und nicht aus sonstigen
gewerblichen Aussagen, Prospekten, Beratungen und dergleichen. Die Ubernahme
einer Garantie ist damit nicht verbunden. Beratung leisten wir nach bestem Wissen
aufgrund unserer Erfahrung, jedoch unter Ausschlufl jeglicher Haftung. Angaben
und Auskiinfte iiber Eignung und Anwendung bzw. Einsatz der gelieferten Teile
sind unverbindlich, wenn sie nicht ausdriicklich eine vereinbarte Beschaffenheit
sind. Sie befreien den Besteller nicht von eigenen Priifungen.

2. Wir haften fiir die einwandfreie Beschaffenheit der von uns gelieferten Teile
entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Anderungen in Konstruktion oder
Ausfithrungen, die wir oder unsere Zulieferer nach Vertragsschlufl allgemein
vornehmen, berechtigen nicht zur einer Beanstandung.

3. Mingel werden nach Wahl des Lieferers durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung beseitigt. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig
erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach
Verstindigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit gegeben;
anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung fiir die daraus entstehenden Folgen
befreit. Die Feststellung solcher Mingel hat der Besteller dem Lieferer
unverziiglich, bei offensichtlichen Mingeln innerhalb von 2 Wochen nach
Entgegennahme, schriftlich mitzuteilen. Die Geltung des § 377 HGB bleibt
hiervon unberiihrt. Falls die Nacherfiillung mehrfach, mindestens jedoch 3 mal
fehlschldgt, bleibt dem Besteller vorbehalten, vom Vertrag zuriickzutreten oder
Minderung zu verlangen. Bei Vertridgen iiber eine Werkleistung ist jedoch ein
Riicktritt des Bestellers ausgeschlossen.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Anspriiche des
Bestellers ausgeschlossen.

Nur in dringenden Fillen der Gefihrdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr
unverhiltnismédBig groBer Schaden, wobei der Lieferer sofort zu verstindigen ist,
oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der
Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und
vom Lieferer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Der Lieferer ist iiber
den Einsatz Dritter vorab zu informieren. Ansonsten tragt der Besteller die Kosten

des Dritten.

4. Eine Haftung fiir tibliche Abnutzung, insbesondere fiir Verschleiteile, ist
ausgeschlossen. Verschleifiteile sind solche Teile, deren iibliche Lebensdauer
geringer als die Verjahrungsfrist ist.

5. Es wird keine Haftung iibernommen fiir Schiden, die aus nachfolgenden
Griinden entstanden sind:

Ungeeignete oder unsachgemiBie Verwendung, fehlerhafte Montage oder
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natiirliche Abnutzung, fehlerhafte
oder nachldssige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe,
chemische, elektrochemische oder elektrische Einfliisse, sofern sie nicht auf ein
Verschulden des Lieferers zuriickzufiihren ist.

6. In den Fillen, in denen kein Verbrauchsgiiterkauf vorliegt, verjahren Anspriiche
und Rechte des Kéufers wegen Sachméngeln in einem Jahr. Fiir gebrauchte Sachen
ist die Haftung ausgeschlossen. Bei arglistigem Verschweigen von Méngeln oder
der Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit bleiben weitergehende
Anspriiche unberiihrt.

7. Die in Erfiillung dieser Méangelanspriiche ersetzten Teile gehen mit dem Ausbau
in das Eigentum des Lieferers tiber.

8. Beim heutigen Stand der Technik ist es trotz gewissenhafter Arbeit nicht
moglich, fehlerfreie und in allen Kombinationen und Anwendungssituationen
fehlerfreie Software zu erstellen. Es wird daher keine Haftung fiir bestimmte
Eigenschaften der Programme iibernommen. Wir sind bestrebt, durch vorherige
Einsatzerprobungen beim Besteller das Risiko wesentlich zu reduzieren.

VIII. Haftung

Schadensersatzanspriiche gleich welcher Art sind ausgeschlossen. Wir haften
deshalb nicht fiir Schdden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind,
insbesondere nicht fiir entgangenen Gewinn oder sonstige Vermdgensschiden. Der
Haftungsausschluf gilt nicht, soweit z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in
Fillen des Vorsatzes, der groben Fahrlissigkeit, aus der Ubernahme einer Garantie
oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.

Der Schadensersatz fiir die fahrldssige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt.

Der Haftungsausschluf gilt desweiteren nicht fiir Schiden aus der Verletzung des
Lebens, des Korpers oder der Gesundheit.

Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder
beschrinkt ist, gilt dies auch fiir die personliche Haftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Erfiillungsgehilfen.

IX. Gerichtsstand

1. Bei allen sich aus dem Vertragsverhiltnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn
der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermdgen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben,
dass fiir unseren Hauptsitz (Salzkotten) zustindig ist. Wir sind auch berechtigt, am
Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

2. Fir alle Rechtsbeziechungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt
ausschlieBlich das fiir die Rechtsbeziehungen inldndischer Parteien untereinander
mafgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschlufl des UN-
Kaufrechts.

X. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die
iibrigen Bedingungen wirksam. An die Stelle unwirksamer Bedingungen sollen
solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zwecke des Vertrages unter
angemessener Wahrung der beidseitigen Interessen am nachsten kommen.



	Franz-Kleine-Straße 18, 33154 Salzkotten	Stand 2003

